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Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten EPS-Platten 

"NOFA-THERM"  

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-33.41-447 vom 25. April 2018. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser 
verwendet werden.   
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen 
Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert: 

 

(1.)  Abschnitt 2.1.2.3 Wärme- und Feuchteschutz des WDVS, letzter Absatz wird wie folgt 
ersetzt: 

 Für den Feuchteschutz des WDVS sind für die Unterputze und Schlussbeschichtungen ggf. 

mit den Haftvermittlern die w- und/oder sd-Werte  gemäß Anlage 3 dieses Bescheides zu 
berücksichtigen. 

 

(2.)  Abschnitt 2.3.3 Fremdüberwachung, 2. Absatz wird wie folgt ersetzt: 

 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung durchzuführen, sind Proben nach 
dem Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen 
jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Es sind mindestens die Prüfungen, Kontrollen 
und Auswertungen durchzuführen, die im beim Deutschen Institut für Bautechnik 
hinterlegten Prüf- und Überwachungsplan1 enthalten und die somit Bestandteil der von 
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind. 

 

(3.)  Abschnitt 4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung wird wie folgt ersetzt: 

 Die Schlussbeschichtungen (Oberputze) müssen für die vollständige Erhaltung der 
Leistungseigenschaften des WDVS normal instandgehalten werden. Die Instandhaltung 
schließt mindestens ein: 

- Sichtkontrolle des WDVS  

- Reparaturen von unfallbedingten, örtlich begrenzten Beschädigungen 

- die perspektivische Instandhaltung mit Komponenten, die passend sind und mit dem 
WDVS übereinstimmen (möglicherweise nach dem Reinigen oder entsprechender 
Vorbehandlung) 

 Es ist darauf zu achten, dass Komponenten verwendet werden, die mit dem System verträg-
lich sind. Erforderliche Reparaturen sollten durchgeführt werden, sobald die Notwendigkeit 
erkannt worden ist. 

 

 

Anja Rogsch 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 

 

 
1
  Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung, der der für die Fremdüberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. 
auszugsweise dem Hersteller und Lieferanten vom Antragsteller zur Verfügung gestellt wird. 
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